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D I E  K U N D E N B E S C H W E R D E S T E L L E  B E I M  B V R  5

N E T Z W E R K  D E R  S C H L I C H T U N G S S T E L L E N  1 2
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A N H A N G  5 9

V E R F A H R E N S O R D N U N G   6 0
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(6)
Benötigt der Schlichter keine weiteren Stellung-
nahmen, Unterlagen oder sonstigen Informationen 
mehr, ist den Beteiligten unverzüglich der Zeitpunkt 
mitzuteilen, zu welchem alle Informationen für das 
Schlichtungsverfahren vorlagen.
 

§  7 
S c h l i c h t u n g s v o r s c h l a g

(1)
Der Schlichter hat den Beteiligten spätestens  
90 Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem alle Informati-
onen für das Schlichtungsverfahren vorlagen, einen 
Schlichtungsvorschlag in Textform zu übermitteln, es 
sei denn, diese Frist konnte verlängert werden. Der 
Schlichter kann die Frist nach Satz 1 ohne Zustimmung 
der Beteiligten nur für Streitigkeiten verlängern, die 
sehr umfangreich sind oder bei denen sich schwieri-
ge Rechtsfragen stellen. Die Beteiligten sind über die 
Fristverlängerung unverzüglich zu unterrichten. 

(2)
Der Schlichtungsvorschlag zeigt auf, wie die Strei-
tigkeit von den Beteiligten nach geltendem Recht, 
insbesondere unter Beachtung von zwingenden 
Verbraucherschutzgesetzen und unter Berücksich-
tigung von Treu und Glauben, angemessen beige-
legt werden kann. Er ist kurz und verständlich zu 
begründen. Der Schlichtungsvorschlag kann einen 
Vorschlag zur Übernahme von Auslagen enthalten, 
wenn dies zur angemessenen Beilegung des Streits 
der Beteiligten geboten erscheint.

(3)
Der Schlichtungsvorschlag kann von den Beteilig-
ten innerhalb von sechs Wochen nach Zugang durch 
eine Erklärung in Textform gegenüber der Verbrau-
cherschlichtungsstelle angenommen werden. Die 
Beteiligten sind auf diese Frist sowie darauf hinzu-
weisen,

a) welche Rechtsfolgen die Annahme des Schlich-
tungsvorschlags hat,

b) dass ein Gericht die Streitigkeit anders entschei-
den kann,

c) dass sie zur Annahme des Schlichtungsvorschlags 
nicht verpflichtet sind und

d) dass sie bei Nichtannahme des Schlichtungsvor-
schlags berechtigt sind, wegen der Streitigkeit auch 
die Gerichte anzurufen.

Nach Ablauf der Frist nach Satz 1 teilt die Geschäfts-
stelle den Beteiligten das Ergebnis des Schlichtungs-
verfahrens unter Angabe der Beteiligten und des 
Verfahrensgegenstands in Textform mit. In der Mit-
teilung ist das Ergebnis des Schlichtungsverfahrens 
zu erläutern. Mit dieser Mitteilung ist das Verfah-
ren bei der Schlichtungsstelle beendet. Wurde die 
Streitigkeit nicht beigelegt, ist die Mitteilung als 
„Bescheinigung über einen erfolglosen Einigungs-
versuch nach § 15 a Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes be-
treffend die Einführung der Zivilprozessordnung“ zu 
bezeichnen.

§  8 
V e r f a h r e n s s p r a c h e ,  

V e r t r e t u n g

(1)
Schlichtungsverfahren werden in deutscher Sprache 
geführt.

(2)
Die Beteiligten können sich im Schlichtungsverfah-
ren vertreten lassen. Die Geschäftsstelle unterrich-
tet die Beteiligten zu Beginn des Verfahrens, dass sie 
sich in jeder Lage des Verfahrens von einem Rechts-
anwalt oder anderen Personen, die zur Erbringung 
von Rechtsdienstleistungen befugt sind, beraten 
oder vertreten lassen können.

§  9 
K o s t e n ,  

E n t g e l t e

(1)
Das Verfahren ist für Verbraucher kostenlos. Ausla-
gen werden nicht erstattet. 

(2)
Der BVR erhebt von den am Schlichtungsver- 
fahren teilnehmenden Mitgliedsinstituten für jeden 
Schlichtungsvorschlag ein Entgelt in Höhe von brut-
to 150 Euro.

§  1 0 
V e r t r a u l i c h k e i t 

Die Schlichter und die in der Geschäftsstelle täti-
gen Personen sind zur Verschwiegenheit über die 
Schlichtungsverfahren verpflichtet.


